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Artikel 21

(1)               An der engeren Zusammenarbeit auf dem Gebiet der gegenseitigen Verteidigung gemäß
Teil I Artikel 30 Absatz 7 können sich alle Mitgliedstaaten der Union beteiligen. Ein Verzeichnis
der daran beteiligten Mitgliedstaaten ist in einer dieser Verfassung beigefügten Erklärung enthalten.
Sollte sich ein Mitgliedstaat zu einem späteren Zeitpunkt unter Erfüllung aller dadurch für ihn ent-
stehenden Pflichten beteiligen wollen, so setzt er den Europäischen Rat davon in Kenntnis und
unterzeichnet die der Verfassung beigefügte Erklärung.

(2)               Ein beteiligter Mitgliedstaat, der einem bewaffneten Angriff auf sein Hoheitsgebiet aus-
gesetzt ist, setzt die anderen beteiligten Mitgliedstaaten von der Lage in Kenntnis und kann sie um
Hilfe und Unterstützung ersuchen. Die beteiligten Mitgliedstaaten treten zu Beratungen auf Minis-
terebene zusammen, wobei sie von ihren jeweiligen Vertretern im Politischen und Sicherheitspoli-
tischen Komitee sowie im Militärausschuss unterstützt werden.

(3)               Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen wird sofort von jedem bewaffneten Angriff
sowie von den als Reaktion darauf getroffenen Maßnahmen in Kenntnis gesetzt.

(4)               Diese Bestimmungen berühren – für die betroffenen Staaten – nicht die Rechte und
Pflichten im Rahmen des Nordatlantikvertrags.

Explanation (if any) :
Dieses Beistandskonzept führt nicht nur zu schwer auflösbaren praktischen Problemen zwischen
jenen Staaten, die sich diesem System anschließen und denen, die das nicht tun – im Angriffsfall.
Dieses Konzept hat überdies das Problem, dass so der Weg zu einer gemeinsamen europäischen
Armee und der eigenständigen europäischen Verteidigungsfähigkeit weiter erschwert ist.


